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Staatsminister Beermann überreicht Sächsischen
Fluthelfer-Orden im Landkreis Görlitz
SPERRFRIST: Montag, 13. Januar 2014, 18 Uhr

Dresden (13. Januar 2014) – Der Chef der Sächsischen Staatskanzlei,
Staatsminister Johannes Beermann überreichte heute (Montag, 13. Januar
2014, 18 Uhr) als Vertreter der Staatsregierung in Eibau zusammen mit
Landrat Bernd Lange den Sächsischen Fluthelfer-Orden an rund 160
Fluthelfer aus dem Landkreis Görlitz.

Beermann erinnerte in seiner Rede an den großen Einsatz der Bürgerinnen
und Bürger während der Juni-Flut 2013. Er bedankte sich für den selbstlosen
Einsatz der Fluthelfer während des Hochwassers:

„Sie haben sich alle mit Ihrem außergewöhnlichen Engagement für Ihre
Heimat verdient gemacht. Sie stehen heute stellvertretend für all jene
Bürgerinnen und Bürger aus der Görlitzer Region, die während und nach
der Flut angepackt haben. Bei einer Katastrophe wie der Juni-Flut hat
sich wieder gezeigt, dass wir gemeinsam stärker sind und für Sachsen
zusammenstehen. Es ist mir deshalb eine Ehre und Freude, Ihnen heute
den Dank der Staatsregierung zu überbringen und Sie mit dem Sächsischen
Fluthelfer-Orden auszeichnen zu dürfen.“

Ministerpräsident Stanislaw Tillich stiftete nach der Flut den Sächsischen
Fluthelfer-Orden als Anerkennung für die vielen Einsatzkräfte und
freiwilligen Helfer, die unkompliziert bei der Hochwasser-Katastrophe im
Juni 2013 die Menschen in Sachsen unterstützt haben. Vorschläge für den
Sächsischen Fluthelfer-Orden kann jeder machen. Sie können noch bis zum
Jahresende 2015 eingereicht werden.

Mehr Informationen nden Sie hier:
http://www.naturgefahren.sachsen.de/uthelferorden.htm
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Links:
Informationen Fluthelfer-Orden 2013
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